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— Drucksache 12/6360 — 

Anwaltschaftliche Pacht- und Sozietätsverträge 

1. Sind der Bundesregierung anwaltschaftliche Pacht- und Sozietäts-
verträge bekannt, in denen Vergütungen für die Verpachtung von 
„Mandantenstämmen" noch nach über zehn Jahren seit Beendigung 
der anwaltschaftlichen Tätigkeit des Verpächters und in Höhe von 
über 100 000 DM jährlich bezahlt werden? 

Der Bundesregierung ist aus der Presse ein „Pachtvertrag" über 
die „Verpachtung eines Mandantenstammes" zwischen Rechts-
anwälten zu einem monatlichen Pachtzins von 10 000 DM be-
kannt. 

2. Entspricht es den Erkenntnissen der Bundesregierung, daß „Man-
dantenstämme", für deren Verpachtung derartige Vergütungen 
geleistet werden, nach Aufnahme der Berufstätigkeit innerhalb von 
drei Jahren aufgebaut werden können und noch nach über zehn 
Jahren für die Pächterin Gebühreneinnahmen bewirken, die eine 
Pachtvergütung von über 100 000 DM jährlich wirtschaftlich gerecht-
fertigt erscheinen lassen? 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Justiz vom 
23. Dezember 1993 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Wie hoch müssen die Gebühreneinnahmen sein, damit die Pächterin 
nach Abzug ihrer eigenen Aufwendungen und Kosten diese Zahlun-
gen ohne eigene Zuzahlung leisten kann? 

Der Bundesregierung liegen Erkenntnisse über die zeitlichen 
Möglichkeiten des Aufbaus von „Mandantenstämmen" und die 
wirtschaftlich gerechtfertigte Höhe von Pachtzinsen nicht vor. Zur 
Frage der erforderlichen Gebühreneinnahmen und der eigenen 
Aufwendungen und Kosten, um Pachtzins von über 100 000 DM 
jährlich zahlen zu können, ist zu verweisen auf die letzte vorlie-
gende Kostenstrukturstatistik (1987) des Statistischen Bundesam-
tes. Danach betrug der Kostenanteil in Prozent der Einnahmen bei 
Rechtsanwaltspraxen mit Notariat 53,9, bei Rechtsanwaltspraxen 
ohne Notariat 51,9. Der Prozentsatz ist in den verschiedenen Ein-
nahmegrößenklassen und bei Einzelanwälten und bei Sozietäten 
jeweils unterschiedlich. In diesem Kostenanteil sind neben ande-
ren vor allem Personal- und Mietkosten enthalten. 

3. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen der Inhaber eines 
öffentlichen Amtes, der nach den für ihn einschlägigen Verfassungs-
bestimmungen keinen Beruf, kein Gewerbe und keine bezahlte 
Tätigkeit ausüben darf, sich für seine vereinbarte spätere Aufnahme 
in eine Anwaltssozietät vertraglich zusagen läßt, daß die von ihm 
während der Zeit, in der er das öffentliche Amt bekleidet, der Sozie-
tät zugebrachten „Mandantenstämme" bei der Bemessung der soge-
nannten Sozietätsquote berücksichtigt werden? 

Ist Bundesministern, die eine anwaltschaftliche Tätigkeit ausgeübt 
haben, nach geltendem Recht der Abschluß einer solchen Verein-
barung und die Entfaltung von Aktivitäten zur Zuführung von Man-
danten an die Pachtkanzlei erlaubt? 

Der Bundesregierung ist der in der Antwort zu Frage 1 zitierte Fall 

aus der Presse bekannt. 

Nach § 5 des Bundesministergesetzes vom 17. Juni 1953 (BGBl. I 
S. 407) in der Fassung vom 27. Juli 1971 (BGBl. I S. 1164) ist es den 
Mitgliedern der Bundesregierung untersagt, neben ihrem Amt ein 
anderes besoldetes Amt, ein Gewerbe oder einen Beruf auszu-
üben. Sinn der Verbotsvorschrift ist außer der Vermeidung einer 
Überlastung der Amtsträger durch amtsfremde Aufgaben auch 
die Verhinderung von Interessen- und Pflichtenkollisionen und 
die Schädigung des Ansehens der Bundesregierung und des 
Ministeramtes. Die Entfaltung von Aktivitäten zur Gewinnung 
von Mandanten durch einen Bundesminister steht nicht im Ein-
klang mit § 5 Bundesministergesetz. 

4. Wie beurteilt die Bundesregierung die in den Fragen 1 bis 3 darge-
stellten Sachverhalte zivilrechtlich, standesrechtlich und berufs-
ethisch? 

Welche Auffassung vertritt dazu die Bundesrechtsanwaltskammer? 

Geben die Sachverhalte der Bundesregierung Anlaß zu gesetzgebe-
rischen Maßnahmen? 

Die Beurteilung der dargestellten Sachverhalte ist zivilrechtlich 
den Gerichten, standesrechtlich den jeweils zuständigen Landes

-

justizverwaltungen vorbehalten, so daß die Bundesregierung eine 
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Beurteilung nicht abgeben kann. Ganz allgemein ist unter Hin-
weis auf bekannte juristische Kommentare zu bemerken, daß 
ebensowenig wie der Verkauf einer anwaltlichen Praxis die Ver-

pachtung grundsätzlichen rechtlichen Bedenken begegnet. 

Inwieweit einzelne vertragliche Vereinbarungen rechtlich wirk-

sam sind, ist gegebenenfalls von den zuständigen Gerichten zu 

prüfen. 

Eine offizielle Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 
zur Frage anwaltlicher Pacht- und Sozietätsverträge ist der 

Bundesregierung nicht bekannt. 

Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß zu gesetzgeberischen 

Maßnahmen. Vertragsgestaltungen der in Frage 3 beschriebenen 
Art dürften nach geltendem Recht (§ 43 Bundesrechtsanwalts-

gebührenordnung i. V. mit § 55 RichtlinienRA) und nach dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts der 
Rechtsanwälte und der Patentanwälte (Artikel 1 Nr. 20) als unzu-

lässig anzusehen sein. 

 



 


